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Hallo,

wenn tatsächlich keinerlei Aussicht auf einen Abschluss besteht ist die Sachlage ja eindeutig.

Wo ich so meine Probleme habe, ist wenn die Noten ordentlich sind, aber die zweite
Ablehnungsmöglichkeit greift: Wenn argumentiert wird, dass der Schüler die Sicherheit und
Ordnung der Schule gefährdet.

Wann fängt das eigentlich an? Bei Gewalttaten oder schon bei Schwätzen und Zappeln im
Unterricht? Und wo soll so jemand hin, der intellektuell gesehen durchaus einen Abschluss
machen kann?

LG
Tina
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